
Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung
(und ggf. Sondernutzung)

Gemeinde Lohmen
Hauptamt, SG Ordnung und Verkehr
Schloß Lohmen 1
01847 Lohmen

per Fax: 0 35 01 / 58 10 42

Ihr Ansprechpartner:

Frau Rehn

Tel.:  03501 / 581022

Fax.: 03501 / 581042

e-Mail: gemeindeamt@lohmen-sachsen.de

Ich/wir  beantrage(n) hiermit eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO 
und ggf. eine Sondernutzungserlaubnis nach § 16 StrG:

1. Angaben zum Antragsteller und zur verantwortlichen Person:

Antragsteller: Verantwortliche Person für Verkehrsregelung (falls 
abweichend vom Antragsteller):

Name, Vorname / Firma: Name, Vorname

Straße, Hausnummer: Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort: PLZ, Ort:

Tel.: / Fax: Tel.: / Fax:

e-Mail: e-Mail:

2. Angaben zum Vorhaben

Art der Sperrung:

  teilweise Sperrung des Verkehrs   teilweise Sperrung des Gehweges   Sicherungsmaßnahmen entlang der 
Straße

  halbseitige Sperrung des Verkehrs   Sperrung des Fußgängerverkehrs 
im Gehwegbereich

  Sicherungsmaßnahmen entlang 
des Gehweges

  Gesamtsperrung des Verkehrs   Sperrung für den Fahrradverkehr

  Sperrung für Fahrzeuge über ____ t  Gesamtgewicht      ____ m  Breite       ____ m Höhe

Benötigte Fläche:
                                         m²
Grund der Sperrung:

Verkehrsführung erfolgt nach RSA-Regelplan Nr.:

Ort der Maßnahme:  Zeitraum:

Straße, Hausnummer (evtl. FIstNr.): vom:

Ort:
  Lohmen   Daube

bis:

  Mühlsdorf   Doberzeit
  Uttewalde   Stadt Wehlen   Pötzscha
    Dorf Wehlen   Zeichen

Der Antrag ist den Ordnungsamt zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten vorzulegen!
Dem Antrag ist ein Lageplan mit dem eingezeichneten Vorhaben beizufügen!
Datum: Unterschrift des Antragstellers:


